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Beschleunigtes Fachkräfteverfahren  
Frau Steube, Telefon: (0 61 24) 5 10-9545 

Ausländerbehörde   -   Heimbacher Str.7, 65307 Bad Schwalbach   -   eMail: a.steube@rheingau-taunus.de 

________________________________________________________________________________________________ 

Checkliste 
für ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren nach § 81a Aufenthaltsgesetz 

für eine Berufsausbildung 

erforderliche Unterlagen für den Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber 

und dem Rheingau-Taunus-Kreis in Kopie: 

☐ Reisepass der Fachkraft (in Farbe)

☐ ggf. Bescheinigung des Aufenthaltsstatus der Fachkraft bei aktuellem Aufenthalt in einem 

anderen EU-Staat (in Farbe)

☐ ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht der Fachkraft auf den Arbeitgeber (Vordruck)

☐ Vertretungsbefugnis der bevollmächtigten Person (bspw. Handelsregisterauszug, Prokura)

☐ bei Bedarf: ausgefüllte und unterschriebene Untervollmacht vom Arbeitgeber auf eine dritte 

Person bspw. Kammer, Rechtsanwalt (Vordruck)

☐ Ausweis des zuletzt Bevollmächtigten

☐ Ausbildungsvertrag

☐ Zertifikat über Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1

☐ Nachweis zur Sicherung des Lebensunterhaltes durch entweder

1. Ausbildungsvergütung von 781 € netto oder

2. Nachweis des Fehlbetrages auf einem Konto oder

3. Vorlage einer Verpflichtungserklärung von einem Dritten von der für diese Person 

zuständigen Ausländerbehörde des Wohnortes

________________________________________________________________________________________________ 

Bei Abschluss einer Vereinbarung zu einem beschleunigten Fachkräfteverfahren wird die Entrichtung der 

Verwaltungsgebühr in Höhe von 411 € (pro Vereinbarung) fällig. 

Die Zahlungsmodalitäten werden Ihnen bei Abschluss der Vereinbarung bekannt gegeben. Bitte tätigen Sie 

zuvor keine Überweisung.   

Stand: 20.02.2024
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